
Quarantäneregelungen Gesundheitsamt Duisburg 

Stand 14.01.2022 

 

 

• Infizierte und Kontaktpersonen erhalten 10 Tage Quarantäne oder 

häusliche Isolation 

 

• in Schulen und Kitas gilt: Freitestung am 5. Tag mit PoC möglich 

 

• Kontaktpersonen, die geboostert oder frisch geimpft /genesen 

sind  

(3 Monate nach pos. PCR oder 14 Tage bis 3 Monate nach 2. 

Impfung),  

sind von der Quarantäne ausgenommen 

 

 

Unterrichtsteilnahme nach der Quarantäne 

• Quarantänebescheinigung und das negative Testergebnis der 

Abschlusstestung vorlegen  

• Es gibt keine Bescheinigungen zur Erlaubnis der 

Unterrichtsteilnahme nach Quarantäne durch das Gesundheitsamt  

 


